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15. Die Staatliche Plankommission hat dafür zu sor
gen, daß für die sofort durchzuführenden Maß
nahmen zur Steigerung der Baustoffproduktion 
über den Plan 1955 hinaus die erforderlichen Roh- 
und Hilfsstoffe zugewiesen werden. Das Ministe
rium für Aufbau wird verpflichtet, seine Forderun
gen in einer begründeten Anforderung der Staat
lichen Plankommission bis zum 15. Mai 1955 vor
zulegen.

16. Dem Bund Deutscher Architekten und der Kammer 
der Technik wird empfohlen, in Zusammenarbeit 
mit der Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaft
licher Erkenntnisse die Aufklärung der werktäti
gen Bevölkerung über alle wichtigen Fragen des 
Bauwesens zu verstärken, die gesellschaftliche und 
fachliche Erziehung der Architekten und Ingenieure 
insbesondere auf dem Gebiet der Industrialisierung, 
der Typenprojektierung und^Bauökonomie zu för
dern und eine besondere Aufklärungsarbeit für die 
im ländlichen Bauwesen eingesetzten Kader durch
zuführen.

T e i l  VI 
Die Entwicklung der Kader

Die Durchsetzung der Industrialisierung und die Be
seitigung der vorhandenen Mängel im Bauwesen erfor
dern die Verbesserung der Ausbildung der Lehrlinge, 
Facharbeiter und Meister sowie eine planmäßige Aus
bildung und Qualifizierung der Architekten, Bau
ingenieure und wissenschaftlichen Kader. Dabei müs
sen mehr als bisher die Fragen der Ökonomik und der 
Anwendung der fortschrittlichen Technik im Bauwesen 
im Vordergrund stehen. Die planmäßige Entwicklung 
und Lenkung der Kader im Bauwesen ist eine ent
scheidende Voraussetzung zur Erfüllung der Aufgaben.

1. Das Ministerium für Aufbau wird verpflichtet, in 
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Arbeit 
und Berufsausbildung den Plan der Berufsausbil
dung (Nachwuchsplan) für das Bauwesen zu über
prüfen. Dabei ist, gegliedert auf die einzelnen Plan
jahre bis 1960, festzustellen, wieviel Facharbeiter 
und angelernte Arbeiter zur Erfüllung der staat
lichen Aufgaben im Bauwesen notwendig sind. 
Die Struktur und die Organisation der Ausbil
dungsstätten in den volkseigenen Baubetrieben 
sind zu überprüfen und zu verbessern.

2. Die Ausbildung der Lehrlinge in den Berufs
schulen und Ausbildungsstätten muß verbessert 
werden. Dabei ist die produktive Ausbildung der 
Lehrlinge auf den Baustellen von wesentlicher Be
deutung. Die Leiter der volkseigenen Baubetriebe 
werden verpflichtet, in den Betriebsplänen Lehr
lingsbaustellen entsprechend der Berufsgruppe und 
der Zahl der auszubildenden Lehrlinge aufzu
nehmen.
Insbesondere sind folgende Maßnahmen durchzu
führen:
a) Die Zuordnung von Bauobjekten, die als Lehr

lingsbaustellen geeignet sind, ist bei der Objekt
beauflagung (Ministerium für Aufbau für zen
tralgeleitete Betriebe, Räte der Bezirke und 
Kreise für örtliche Betriebe) zu berücksichtigen.

b) Die Plan- und Investitionsträger sind nicht be
rechtigt, ohne wesentliche ökonomische Begrün
dung die Durchführung von Bauobjekten als 
Lehrlingsbaustellen nur aus Termingründen ab
zulehnen.
Wenn bei einem begründeten Einspruch der 
Plan- und Investitionsträger eine Einigung mit 
dem Ministerium für Aufbau (für zentralgelei

tete Bau-Unionen) oder mit dem Rat des Bezir
kes (für örtliche Baubetriebe) nicht erzielt wird, 
entscheidet die Staatliche Plankommission bzw. 
die Plankommission beim Rat des Bezirkes 
endgültig darüber, ob das Bauobjekt als Lehr
lingsbaustelle durchgeführt wird.

c) Das Ministerium für Aufbau wird verpflichtet, 
in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für 
Arbeit und Berufsausbildung entsprechend dem 
erzielten Fortschritt in der Industrialisierung im 
Bauwesen die Lehrpläne für Berufsschulen und 
die Ausbildungskompendien in jedem Jahr zu 
überprüfen und notwendige Änderungen im 
Lehrplan vorzunehmen.

d) Die Leiter der volkseigenen Baubetriebe haben 
für die Lehrlingsbaustellen die zur Anwendung 
von neuen Arbeitsmethoden notwendige tech
nische Ausrüstung zur Verfügung zu stellen so
wie für eine gute Organisation des Bauablaufes 
zu sorgen. Damit die fachliche Ausbildung der 
Lehrlinge nicht durch Nebenarbeiten beeinträch
tigt wird, sind die zur Durchführung dieser 
Arbeiten notwendigen Bauhilfskräfte auf den 
Lehrbaustellen einzusetzen. Die Beherrschung 
der neuen Arbeitsmethoden muß bei der Fach
arbeiterprüfung nachgewiesen werden.

3. Die Leiter der volkseigenen Baubetriebe werden 
verpflichtet:
a) die fachliche, gesellschaftliche und pädagogische 

Qualifikation der Ausbildungskader zu über
prüfen und dafür zu sorgen, daß nur geeignete 
Kräfte als Lehrausbilder eingesetzt werden;

b) die weitere Qualifikation der Lehrausbilder 
durch planmäßige Delegierung zu Lehrgängen 
sowie durch theoretische und praktische 
Schulungen im Betrieb zu sichern.

4. Bei der planmäßigen Qualifizierung der Arbeiter 
in den Bau- und Baustoffbetrieben sind besonders 
der Fortschritt in der Industrialisierung und die 
Wirtschaftlichkeit des Bauens zu berücksichtigen. 
Die Betriebsleiter sind dafür verantwortlich, daß 
die Arbeiter für technologisch neue Arbeitsvor
gänge, für die Durchführung von neuen Bauweisen 
und die Arbeit in Komplexbrigaden geschult wer
den. Das Ministerium für Aufbau und die Räte der 
Bezirke bzw. Kreise haben für die ihnen unter-* 
stellten Betriebe Rahmenlehrpläne und Richtlinien 
auszuarbeiten, die jeweils bis zum 15. Dezember 
eines jeden Jahres fertiggestellt sein müssen und 
für das folgende Jahr gelten.

5. Für die Qualifizierung von Maschinisten sind vom 
Ministerium für Aufbau in Abstimmung mit dem 
Ministerium für Arbeit und Berufsausbildung 
besondere Qualifizierungsmaßnahmen durchzufüh
ren, welche die verantwortungsvolle Bedienung, 
Pflege und Reparatur der volkseigenen Baumaschi
nen sicherstellen. Den qualifizierten Maschinisten 
ist ein Maschinistenpaß auszuhändigen, in dem 
festgelegt wird, welche Maschinen bedient werden 
können.
In den Fachschulen des Ministeriums für Schwer
maschinenbau sind Ingenieure mit speziellen 
Kenntnissen im Baumaschinenwesen auszubilden. 
Das Ministerium für Aufbau gibt dem Ministerium 
für Schwermaschinenbau bis zum 31. Juli 1955 den 
Bedarf an Maschineningenieuren für die Bau- und 
Baustoffindustrie für die Periode des zweiten 
Fünf jahrplanes an.


